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OTTO-DIX-STADT GERA • Die Oberbürgermeisterin • Kornmarkt 12 • 07545 Gera 

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der „Elstertal"- Infraprojekt GmbH 
hier: Ihre Anfrage vom 23. Juli 2020 

Sehr geehrter Herr Dr. Frank, 

als Anlage beigefügt, übersende ich Ihnen die Stellungnahme aus dem dafür zuständigen 
Fachdezernat. 

In Anwendung von § 22 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Gera 
und seiner Ausschüsse erhält auch jede andere Fraktion im Stadtrat die Anfrage sowie diese 
Antwort zur Kenntnis. 

Mit freundlich 	üßen 

ul'an Vonarb 
berbürgermeister 

Anlage 

Postanschrift Postfach 1164, 07501 Gera 
E-Mail buero.oberbuergermeister@gera.de  

Unsere Stadt im Internet: www.gera.de  

Bankverbindung: 
Sparkasse Gera- Greiz 
BLZ 830 509 00 Konto 19/ IBAN DE90 8305 0000 0000 0000 19, Bankident HELADEF1GER 
Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt 
BLZ 830 944 54 Konto 361236505/ IBAN 0E92 8309 4454 0361 2365 05, Bankident GENODEE1RUJ 



Anlage 

Beantwortung der Anfrage der AfD Fraktion vom 23. Juli 2020 
Zum geplanten Geschäftsbesorgungsvertrag mit der „Elstertar- Infraprojekt GmbH 

Mit Schreiben vom 2. April 2020 an die Mitglieder der Ausschüsse für Bau, Umwelt, Verkehr 
und Liegenschaften sowie für Wirtschaft und Stadtentwicklung erfolgte eine grundsätzliche In-
formation zur Entwicklung der „Elstertal"-Infraprojekt GmbH, in dem auch auf eine mögliche 
Beteiligung Dritter eingegangen wurde. 

Frage 1: 
Findet in den Planungen für den neuen Geschäftsbesorgungsvertrag eine Übernahme 
von Anteilen der IP durch ein drittes Unternehmen Berücksichtigung? 

Nein, denn mit dem Geschäftsbesorgungsvertrag wird allein die Leistungsbeziehung 
zwischen zwei Vertragspartnern, hier der Stadt Gera als Auftraggeber und der IP als 
Auftragnehmer geregelt. 

Frage 2: 
Wenn ja, teilen Sie uns bitte mit, inwiefern eine solche Beteiligung Dritter aussehen 
könnte und welche Gründe hierfür sprechen. 

Unter Verweis auf die Frage 1 entfällt die Antwort. 

Frage 3: 
Wenn nein, teilen Sie uns bitte mit, welche Gründe gegen eine solche Beteiligung spre- 
chen und ob es dementsprechende Äußerungen gegenüber Dritter gab oder gibt. 

Unter Verweis auf die Frage 1 entfällt die Antwort. 

Frage 4: 
Bitte teilen Sie uns darüber hinaus auch mit, welches Dezernat, bzw. welcher Ansprech-
partner mittlerweile für die Ausarbeitung des GBV mit der Elstertal Infraprojekt GmbH 
zuständig ist und inwiefern der Geschäftsführer und der Aufsichtsrat in die Ausarbei-
tung mit eingebunden werden. 

Die Zuständigkeit für den Geschäftsbesorgungsvertrag liegt gemäß Produktplan unver-
ändert im Dezernat Bau und Umwelt, hier beim Amt für Hochbau- und Liegenschaften. 
Die Vereinbarung einer aderung des Geschäftsbesorgungsvertrages bedarf der Ein-
bindung der Gremien g4mß bestehender Regelungen. 

/ 

Norbert Gleinig 
amt. Dezernent 

05. August 2020 
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Gera, 23.07.2020 

Anfrage zum geplanten Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Elstertal Infraprojekt GmbH 

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, 

wie Sie uns versichert haben, legen Sie den Stadträten nach der Sommerpause, einen ersten Entwurf für den 
neuen Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Gera und der Elstertal Infraprojekt GmbH, vor. Wir 
fragen Sie hierzu: 

Findet in den Planungen für den neuen Geschäftsbesorgungsvertrag eine Übernahme von Anteilen der IP durch 
ein drittes Unternehmen Berücksichtigung? 

Wenn ja, teilen Sie uns bitte mit, inwiefern eine solche Beteiligung Dritter aussehen könnte und welche Gründe 
hierfür sprechen. 

Wenn nein, teilen Sie uns bitte mit, welche Gründe gegen eine solche Beteiligung sprechen und ob es 
dementsprechende Äußerungen gegenüber Dritter gab oder gibt. 

Bitte teilen Sie uns darüber hinaus auch mit, welches Dezernat, bzw. welcher Ansprechpartner mittlerweile für 
die Ausarbeitung des GBV mit der Elstertal Infraprojekt GmbH zuständig ist und inwiefern der Geschäftsführer 
und der Aufsichtsrat in die Ausarbeitung mit eingebunden werden. 

Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihre Antwort und wünschen eine erholsame Sommerpause 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Harald Frank 

Vorsitzender 
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